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tigsten unter ihnen zum Nachfolger Lothars zu erheben, so wie sie sich 
auch 1125 gegen den Erbanspruch der Staufer für den mächtigeren 
Supplinburger entschieden hatten35). Heinrich selbst waren im übrigen 
während der Vakanz die Hände gebunden, da Albrecht der Bär, Sohn 
einer Billungerin, ebenfalls Erbansprüche auf das sächsische Herzogtum 
stellte und sie mit Gewalt anzumelden wußte. Diese Situation verstand 
Konrad zu nutzen. Ob die kirchliche Partei zuerst an Konrad herantrat 
oder die Initiative von diesem ausging, ist unerheblich. Konrad jeden­
falls griff zu, und zwar in einer Weise, die an seine Erhebung zum Gegen­
könig erinnert.

War es von Seiten des Staufers hartnäckiger Widerstand gegen die 
Emanzipationsbestrebungen des Dynastenadels, die sich im Rückgriff 
auf ein wiederzubelebendes Wahlprinzip eine angemessene Ausdrucks­
form zu geben suchten? Die Arenga einer Urkunde Heinrichs IV. von 
110136) bemerkt noch: nos monarchiam imperii nostri paterna succes­
sione a Deo nobis collati huius modi auspiciis perficere voluisse ... 
Nach der Wahl von 1125 heißt es in einem Diplom Lothars III. be- 
zeichnenderweise37): Quia preordinante divina clementia omnium fide­
lium consensu et electione ad regnum pervenimus ... Und in diesem 
Sinne erklärt auch Konrad III. 113838): Quoniam divina ordinatio 
Romani regni solium per electionem principum sua misericordia nos 
conscendere voluit ... Daß die Arenga zu dieser Zeit Propagandazüge 
trug, ist bekannt39). Doch wie konnte sich Konrad auf eine Rechtsgrund­
lage seines Königtums berufen, die er unzweideutig mißachtet hatte, was 
sich überhaupt nicht verschleiern ließ?

Otto von Freising, der Kronzeuge unter den Geschichtsschreibern für 
diesen Vorgang, bestätigt dieses Mißverhältnis. Statt sich auf den Erb­
gedanken zu berufen, legt Otto größtes Gewicht auf die Idoneität Kon­
rads und auf die mangelhafte Idoneität Heinrichs, so als wollte er die
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